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Erster Teil 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

(1) Dieses Gesetz gilt für Straftaten, die Soldaten der Bundeswehr begehen. 
 
(2) Es gilt auch für Straftaten, durch die militärische Vorgesetzte, die nicht Soldaten sind, ihre 

Pflichten verletzen (§§ 30 bis 41). 
 
(3) Wegen Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203 Abs. 2, 4, 5, §§ 204, 205 des 

Strafgesetzbuches), wegen Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses (§ 206 Abs. 4 
des Strafgesetzbuches) und wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses (§ 353b Abs. 1 des 
Strafgesetzbuches) sind nach Maßgabe des § 48 auch frühere Soldaten strafbar, soweit ihnen 
diese Geheimnisse während des Wehrdienstes anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden 
sind. 

 
(4) Wegen Anstiftung und Beihilfe zu militärischen Straftaten sowie wegen Versuchs der 

Beteiligung an solchen Straftaten ist nach diesem Gesetz auch strafbar, wer nicht Soldat ist. 
 

 
§ 1a 

Auslandstaten 
 
(1) Das deutsche Strafrecht gilt, unabhängig vom Recht des Tatorts, für Taten, die nach 

diesem Gesetz mit Strafe bedroht sind und im Ausland begangen werden, wenn der Täter 
1.  Soldat ist oder zu den in § 1 Abs. 2 bezeichneten Personen gehört oder 
2. Deutscher ist und seine Lebensgrundlage im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes 

hat. 
 
(2) Das deutsche Strafrecht gilt, unabhängig vom Recht des Tatorts, auch für Taten, die ein 

Soldat während eines dienstlichen Aufenthalts oder in Beziehung auf den Dienst im Ausland 
begeht. 

 
 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. eine militärische Straftat eine Handlung, die der Zweite Teil dieses Gesetzes mit Strafe 
bedroht; 

2. ein Befehl eine Anweisung zu einem bestimmten Verhalten, die ein militärischer Vorgesetzter 
(§ 1 Abs. 3 des Soldatengesetzes) einem Untergebenen schriftlich, mündlich oder in anderer 
Weise, allgemein oder für den Einzelfall und mit dem Anspruch auf Gehorsam erteilt; 

3. eine schwerwiegende Folge eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, 
die Schlagkraft der Truppe, Leib oder Leben eines Menschen oder Sachen von bedeutendem 
Wert, die dem Täter nicht gehören. 
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§ 3 

Anwendung des allgemeinen Strafrechts 
 
(1) Das allgemeine Strafrecht ist anzuwenden, soweit dieses Gesetz nichts anderes 

bestimmt. 
 
(2) Für Straftaten von Soldaten, die Jugendliche oder Heranwachsende sind, gelten 

besondere Vorschriften des Jugendgerichtsgesetzes. 
 
 
 

§ 4 

Militärische Straftaten gegen verbündete Streitkräfte 
 
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auch dann anzuwenden, wenn ein Soldat der 

Bundeswehr eine militärische Straftat gegen Streitkräfte eines verbündeten Staates oder eines 
ihrer Mitglieder begeht. 

 
(2) Das Gericht kann von Strafe absehen, wenn die Wahrung der Disziplin in der Bundeswehr 

eine Bestrafung nicht erfordert. 
 
 

 
§ 5 

Handeln auf Befehl 
 
(1) Begeht ein Untergebener eine rechtswidrige Tat, die den Tatbestand eines Strafgesetzes 

verwirklicht, auf Befehl, so trifft ihn eine Schuld nur, wenn er erkennt, daß es sich um eine 
rechtswidrige Tat handelt oder dies nach den ihm bekannten Umständen offensichtlich ist. 

 
(2) Ist die Schuld des Untergebenen mit Rücksicht auf die besondere Lage, in der er sich bei 

der Ausführung des Befehls befand, gering, so kann das Gericht die Strafe nach § 49 Abs. 1 des 
Strafgesetzbuches mildern, bei Vergehen auch von Strafe absehen. 

 
 
 

§ 6 

Furcht vor persönlicher Gefahr 
 

Furcht vor persönlicher Gefahr entschuldigt eine Tat nicht, wenn die soldatische Pflicht 
verlangt, die Gefahr zu bestehen. 
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§ 7 

Selbstverschuldete Trunkenheit 
 
(1) Selbstverschuldete Trunkenheit führt nicht zu einer Milderung der angedrohten Strafe, 

wenn die Tat eine militärische Straftat ist, gegen das Kriegsvölkerrecht verstößt oder in 
Ausübung des Dienstes begangen wird. 

 
(2) Der Trunkenheit steht ein Rausch anderer Art gleich. 
 
 

 
§ 8 

(weggefallen) 
 
 
 

§ 9 

Strafarrest 
 
(1) Das Höchstmaß des Strafarrestes ist sechs Monate, das Mindestmaß zwei Wochen. 
  
(2) Der Strafarrest besteht in Freiheitsentziehung. Im Vollzug soll der Soldat, soweit tunlich, in 

seiner Ausbildung gefördert werden. 
 
(3) Die Vollstreckung des Strafarrestes verjährt in zwei Jahren. 
 
 
 

§ 10 

Geldstrafe bei Straftaten von Soldaten 
 
Bei Straftaten von Soldaten darf Geldstrafe nicht verhängt werden, wenn besondere 

Umstände, die in der Tat oder der Persönlichkeit des Täters liegen, die Verhängung von 
Freiheitsstrafe zur Wahrung der Disziplin gebieten. 

 
 

 
§ 11  

Ersatzfreiheitsstrafe 
 
Ist wegen einer Tat, die ein Soldat während der Ausübung des Dienstes oder in Beziehung 

auf den Dienst begangen hat, eine Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen verhängt, 
so ist die Ersatzfreiheitsstrafe Strafarrest. Einem Tagessatz entspricht ein Tag Strafarrest. 
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§ 12 

Strafarrest statt Freiheitsstrafe 
 
Darf auf Geldstrafe nach § 10 nicht erkannt werden oder ist bei Straftaten von Soldaten die 

Verhängung einer Freiheitsstrafe, die nach § 47 des Strafgesetzbuches unerläßlich ist, auch zur 
Wahrung der Disziplin geboten, so ist, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten 
nicht in Betracht kommt, auf Strafarrest zu erkennen. 

 
 
 

§ 13  

Zusammentreffen mehrerer Straftaten 
 
(1) Wäre nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches eine Gesamtstrafe von mehr als 

sechs Monaten Strafarrest zu bilden, so wird statt auf Strafarrest auf Freiheitsstrafe erkannt. Die 
Gesamtstrafe darf zwei Jahre nicht übersteigen. 

 
(2) Trifft zeitige Freiheitsstrafe mit Strafarrest zusammen, so ist die Gesamtstrafe durch 

Erhöhung der Freiheitsstrafe zu bilden. Jedoch ist auf Freiheitsstrafe und Strafarrest gesondert 
zu erkennen, wenn die Voraussetzungen für die Aussetzung der Vollstreckung des Strafarrestes 
nicht vorliegen, die Vollstreckung der Gesamtstrafe aber zur Bewährung ausgesetzt werden 
müßte. In diesem Fall sind beide Strafen so zu kürzen, daß ihre Summe die Dauer der sonst zu 
bildenden Gesamtstrafe nicht überschreitet. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch anzuwenden, wenn nach den allgemeinen Vorschriften 

eine Gesamtstrafe nachträglich zu bilden ist. 
 
 

 
§ 14  

Strafaussetzung zur Bewährung bei Freiheitsstrafe 
 
(1) Bei der Verurteilung zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wird die 

Vollstreckung nicht ausgesetzt, wenn die Wahrung der Disziplin sie gebietet. 
 
(2) Bewährungsauflagen und Weisungen (§§ 56b bis 56d des Strafgesetzbuches) sollen die 

Besonderheiten des Wehrdienstes berücksichtigen. 
 
(3) Für die Dauer des Wehrdienstverhältnisses kann ein Soldat als ehrenamtlicher 

Bewährungshelfer (§ 56d des Strafgesetzbuches) bestellt werden. Er untersteht bei der 
Überwachung des Verurteilten nicht den Anweisungen des Gerichts. 

 
(4) Von der Überwachung durch einen Bewährungshelfer, der nicht Soldat ist, sind für die 

Dauer des Wehrdienstverhältnisses Angelegenheiten ausgeschlossen, für welche die 
militärischen Vorgesetzten des Verurteilten zu sorgen haben. Maßnahmen des 
Disziplinarvorgesetzten haben den Vorrang. 
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§ 14a  

Strafaussetzung zur Bewährung bei Strafarrest 
 

(1) Das Gericht setzt die Vollstreckung des Strafarrestes unter den Voraussetzungen des 
§ 56 Abs. 1 Satz 1 des Strafgesetzbuches zur Bewährung aus, wenn nicht die Wahrung der 
Disziplin die Vollstreckung gebietet. § 56 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4, die §§ 56a bis 56c, 56e bis 56g 
und 58 des Strafgesetzbuches gelten entsprechend. 

 
(2) Das Gericht kann die Vollstreckung des Restes eines Strafarrestes unter den 

Voraussetzungen des § 57 Abs. 1 Satz 1 des Strafgesetzbuches zur Bewährung aussetzen. 
§ 57 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 und die §§ 56a bis 56c, 56e bis 56g des Strafgesetzbuches gelten 
entsprechend. 

 
(3) Bewährungsauflagen und Weisungen (§§ 56b und 56c des Strafgesetzbuches) sollen die 

Besonderheiten des Wehrdienstes berücksichtigen. 
 
 

 
 

Zweiter Teil Militärische Straftaten 
 

Erster Abschnitt  
Straftaten gegen die Pflicht zur militärischen Dienstleistung 

 
 

§ 15  

Eigenmächtige Abwesenheit 
 
(1) Wer eigenmächtig seine Truppe oder Dienststelle verläßt oder ihr fernbleibt und 

vorsätzlich oder fahrlässig länger als drei volle Kalendertage abwesend ist, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. 

 
(2) Ebenso wird bestraft, wer außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes 

von seiner Truppe oder Dienststelle abgekommen ist und es vorsätzlich oder fahrlässig 
unterläßt, sich bei ihr, einer anderen Truppe oder Dienststelle der Bundeswehr oder einer 
Behörde der Bundesrepublik Deutschland innerhalb von drei vollen Kalendertagen zu melden. 

 
 
 

§ 16 

Fahnenflucht 
 
(1) Wer eigenmächtig seine Truppe oder Dienststelle verläßt oder ihr fernbleibt, um sich der 

Verpflichtung zum Wehrdienst dauernd oder für die Zeit eines bewaffneten Einsatzes zu 
entziehen oder die Beendigung des Wehrdienstverhältnisses zu erreichen, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
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(3) Stellt sich der Täter innerhalb eines Monats und ist er bereit, der Verpflichtung zum 
Wehrdienst nachzukommen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. 

 
(4) Die Vorschriften über den Versuch der Beteiligung nach § 30 Abs. 1 des 

Strafgesetzbuches gelten für Straftaten nach Absatz 1 entsprechend. 
 
 

§ 17  

Selbstverstümmelung 
 
(1) Wer sich oder einen anderen Soldaten mit dessen Einwilligung durch Verstümmelung 

oder auf andere Weise zum Wehrdienst untauglich macht oder machen läßt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. Dies gilt auch dann, wenn der Täter die Untauglichkeit 
nur für eine gewisse Zeit oder teilweise herbeiführt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 

 
§ 18  

Dienstentziehung durch Täuschung 
 
(1) Wer sich oder einen anderen Soldaten durch arglistige, auf Täuschung berechnete 

Machenschaften dem Wehrdienst dauernd oder für eine gewisse Zeit, ganz oder teilweise 
entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 

Zweiter Abschnitt  
Straftaten gegen die Pflichten der Untergebenen 

 
§ 19  

Ungehorsam 
 
(1) Wer einen Befehl nicht befolgt und dadurch wenigstens fahrlässig eine schwerwiegende 

Folge (§ 2 Nr. 3) verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter durch die Tat 
1.  wenigstens fahrlässig die Gefahr eines schweren Nachteils für die Sicherheit der 

Bundesrepublik Deutschland oder die Schlagkraft der Truppe oder 
2.  fahrlässig den Tod oder eine schwere Körperverletzung eines anderen (§ 226 des 

Strafgesetzbuches) 
verursacht. 
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(4) Die Vorschriften über den Versuch der Beteiligung nach § 30 Abs. 1 des 
Strafgesetzbuches gelten für Straftaten nach Absatz 1 entsprechend. 

 
 
 

§ 20  

Gehorsamsverweigerung 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren wird bestraft, 

1. wer die Befolgung eines Befehls dadurch verweigert, daß er sich mit Wort oder Tat gegen ihn 
auflehnt, oder 

2. wer darauf beharrt, einen Befehl nicht zu befolgen, nachdem dieser wiederholt worden ist. 
 
(2) Verweigert der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 den Gehorsam gegenüber einem 

Befehl, der nicht sofort auszuführen ist, befolgt er ihn aber rechtzeitig und freiwillig, so kann das 
Gericht von Strafe absehen. 

 
 
 

§ 21  

Leichtfertiges Nichtbefolgen eines Befehls 
 

Wer leichtfertig einen Befehl nicht befolgt und dadurch wenigstens fahrlässig eine 
schwerwiegende Folge (§ 2 Nr. 3) verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
bestraft. 

 
 
 

§ 22  

Verbindlichkeit des Befehls, Irrtum 
 
(1) In den Fällen der §§ 19 bis 21 handelt der Untergebene nicht rechtswidrig, wenn der 

Befehl nicht verbindlich ist, insbesondere wenn er nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt ist oder 
die Menschenwürde verletzt oder wenn durch das Befolgen eine Straftat begangen würde. Dies 
gilt auch, wenn der Untergebene irrig annimmt, der Befehl sei verbindlich. 

 
(2) Befolgt ein Untergebener einen Befehl nicht, weil er irrig annimmt, daß durch die 

Ausführung eine Straftat begangen würde, so ist er nach den §§ 19 bis 21 nicht strafbar, wenn 
er den Irrtum nicht vermeiden konnte. 

 
(3) Nimmt ein Untergebener irrig an, daß ein Befehl aus anderen Gründen nicht verbindlich 

ist, und befolgt er ihn deshalb nicht, so ist er nach den §§ 19 bis 21 nicht strafbar, wenn er den 
Irrtum nicht vermeiden konnte und ihm nach den ihm bekannten Umständen auch nicht 
zuzumuten war, sich mit Rechtsbehelfen gegen den vermeintlich nicht verbindlichen Befehl zu 
wehren; war ihm dies zuzumuten, so kann das Gericht von einer Bestrafung nach den §§ 19 bis 
21 absehen. 
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§ 23  

Bedrohung eines Vorgesetzten 
 

Wer im Dienst oder in Beziehung auf eine Diensthandlung einen Vorgesetzten mit der 
Begehung einer Straftat bedroht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. 

 
 
 

§ 24  

Nötigung eines Vorgesetzten 
 
(1) Wer es unternimmt, durch Gewalt oder Drohung einen Vorgesetzten zu nötigen, eine 

Diensthandlung vorzunehmen oder zu unterlassen, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 
zu drei Jahren bestraft. 

 
(2) Ebenso wird bestraft, wer die Tat gegen einen Soldaten begeht, der zur Unterstützung 

des Vorgesetzten zugezogen worden ist. 
 
(3) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. 
 
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter durch die Tat eine 
schwerwiegende Folge (§ 2 Nr. 3) herbeiführt. 

 
 
 

§ 25  

Tätlicher Angriff gegen einen Vorgesetzten 
 
(1) Wer es unternimmt, gegen einen Vorgesetzten tätlich zu werden, wird mit Freiheitsstrafe 

von drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft. 
 
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. 
 
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter durch die Tat eine 
schwerwiegende Folge (§ 2 Nr. 3) herbeiführt. 

 
 
 

§ 26 
(weggefallen) 
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§ 27  

Meuterei 
 

(1) Wenn Soldaten sich zusammenrotten und mit vereinten Kräften eine 
Gehorsamsverweigerung (§ 20), eine Bedrohung (§ 23), eine Nötigung (§ 24) oder einen 
tätlichen Angriff (§ 25) begehen, so wird jeder, der sich an der Zusammenrottung beteiligt, mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 

Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter Rädelsführer ist oder 
durch die Tat eine schwerwiegende Folge (§ 2 Nr. 3) herbeiführt. 

 
(4) Wer sich nur an der Zusammenrottung beteiligt, jedoch freiwillig zur Ordnung zurückkehrt, 

bevor eine der in Absatz 1 bezeichneten Taten begangen wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren bestraft. 

 
 

 
§ 28  

Verabredung zur Unbotmäßigkeit 
 
(1) Verabreden Soldaten, gemeinschaftlich eine Gehorsamsverweigerung (§ 20), eine 

Bedrohung (§ 23), eine Nötigung (§ 24), einen tätlichen Angriff (§ 25) oder eine Meuterei (§ 27) 
zu begehen, so werden sie nach den Vorschriften bestraft, die für die Begehung der Tat gelten. 
In den Fällen des § 27 kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 des Strafgesetzbuches gemildert 
werden. 

 
(2) Nach Absatz 1 wird nicht bestraft, wer nach der Verabredung freiwillig die Tat verhindert. 

Unterbleibt sie ohne sein Zutun oder wird sie unabhängig von seinem früheren Verhalten 
begangen, so genügt zu seiner Straflosigkeit sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, die Tat 
zu verhindern. 

 
 

§ 29  

Taten gegen Soldaten mit höherem Dienstgrad 
 
(1) Die §§ 23 bis 28 gelten entsprechend, wenn die Tat gegen einen Soldaten begangen 

wird, der zur Zeit der Tat nicht Vorgesetzter des Täters, aber 
1. Offizier oder Unteroffizier ist und einen höheren Dienstgrad als der Täter hat oder 
2. im Dienst dessen Vorgesetzter ist, 
und der Täter oder der andere zur Zeit der Tat im Dienst ist oder die Tat sich auf eine 
Diensthandlung bezieht. 

 
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 ist § 4 nicht anzuwenden. 
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Dritter Abschnitt  

Straftaten gegen die Pflichten der Vorgesetzten 
 
 

§ 30  

Mißhandlung 
 

(1) Wer einen Untergebenen körperlich mißhandelt oder an der Gesundheit beschädigt, wird 
mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

 
(2) Ebenso wird bestraft, wer es fördert oder pflichtwidrig duldet, daß ein Untergebener die 

Tat gegen einen anderen Soldaten begeht. 
 
(3) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. 
 
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter sein Verhalten 
beharrlich wiederholt. 

 
 
 

§ 31  

Entwürdigende Behandlung 
 

(1) Wer einen Untergebenen entwürdigend behandelt oder ihm böswillig den Dienst 
erschwert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. 

 
(2) Ebenso wird bestraft, wer es fördert oder pflichtwidrig duldet, daß ein Untergebener die 

Tat gegen einen anderen Soldaten begeht. 
 
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter sein Verhalten 
beharrlich wiederholt. 

 
 

 
§ 32  

Mißbrauch der Befehlsbefugnis zu unzulässigen Zwecken 
 

Wer seine Befehlsbefugnis oder Dienststellung gegenüber einem Untergebenen zu Befehlen, 
Forderungen oder Zumutungen mißbraucht, die nicht in Beziehung zum Dienst stehen oder 
dienstlichen Zwecken zuwiderlaufen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft, wenn 
die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. 
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§ 33  

Verleiten zu einer rechtswidrigen Tat 
 
Wer durch Mißbrauch seiner Befehlsbefugnis oder Dienststellung einen Untergebenen zu 

einer von diesem begangenen rechtswidrigen Tat bestimmt hat, die den Tatbestand eines 
Strafgesetzes verwirklicht, wird nach den Vorschriften bestraft, die für die Begehung der Tat 
gelten. Die Strafe kann bis auf das Doppelte der sonst zulässigen Höchststrafe, jedoch nicht 
über das gesetzliche Höchstmaß der angedrohten Strafe hinaus erhöht werden. 

 
 

 
§ 34  

Erfolgloses Verleiten zu einer rechtswidrigen Tat 
 

(1) Wer durch Mißbrauch seiner Befehlsbefugnis oder Dienststellung einen Untergebenen zu 
bestimmen versucht, eine rechtswidrige Tat, die den Tatbestand eines Strafgesetzes 
verwirklicht, zu begehen oder zu ihr anzustiften, wird nach den für die Begehung der Tat 
geltenden Vorschriften bestraft. Jedoch kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 des Strafgesetzbuches 
gemildert werden. 

 
(2) Nach Absatz 1 wird nicht bestraft, wer freiwillig den Versuch aufgibt, den Untergebenen 

zu bestimmen, und eine etwa bestehende Gefahr, daß der Untergebene die Tat begeht, 
abwendet. Unterbleibt die Tat ohne Zutun des Zurücktretenden oder wird sie unabhängig von 
seinem früheren Verhalten begangen, so genügt zu seiner Straflosigkeit sein freiwilliges und 
ernsthaftes Bemühen, die Tat zu verhindern. 

 
 
 

§ 35  

Unterdrücken von Beschwerden 
 
(1) Wer einen Untergebenen durch Befehle, Drohungen, Versprechungen, Geschenke oder 

sonst auf pflichtwidrige Weise davon abhält, Eingaben, Meldungen oder Beschwerden bei der 
Volksvertretung der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder, bei dem 
Wehrbeauftragten des Bundestages, bei einer Dienststelle oder bei einem Vorgesetzten 
anzubringen, Anzeige zu erstatten oder von einem Rechtsbehelf Gebrauch zu machen, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. 

 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine solche Erklärung, zu deren Prüfung oder Weitergabe er 

dienstlich verpflichtet ist, unterdrückt. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
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§ 36  

Taten von Soldaten mit höherem Dienstgrad 
 

(1) Die §§ 30 bis 35 gelten entsprechend für Taten eines Soldaten, der zur Zeit der Tat nicht 
Vorgesetzter des anderen, aber  
1. Offizier oder Unteroffizier ist und einen höheren Dienstgrad als der andere hat oder 
2. im Dienst dessen Vorgesetzter ist 
und der bei der Tat seine Dienststellung mißbraucht. 

 
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 ist § 4 nicht anzuwenden. 
 
 
 

§ 37  

Beeinflussung der Rechtspflege 
 

Wer es unternimmt, durch Mißbrauch seiner Befehlsbefugnis oder Dienststellung 
unzulässigen Einfluß auf Soldaten zu nehmen, die als Organe der Rechtspflege tätig sind, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit 
schwererer Strafe bedroht ist. 

 
 

 
§ 38  

Anmaßen von Befehlsbefugnissen 
 
Wer sich Befehlsbefugnis oder Disziplinarbefugnis anmaßt oder seine Befehlsbefugnis oder 

Disziplinarbefugnis überschreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft, wenn die 
Tat nicht in § 39 mit Strafe bedroht ist. 

 
 
 

§ 39  

Mißbrauch der Disziplinarbefugnis 
 
Ein Disziplinarvorgesetzter, der absichtlich oder wissentlich 

1.  einen Untergebenen, der nach dem Gesetz nicht disziplinarrechtlich verfolgt werden darf, 
disziplinarrechtlich verfolgt oder auf eine solche Verfolgung hinwirkt, 

2.  zum Nachteil des Untergebenen eine Disziplinarmaßnahme verhängt, die nach Art oder Höhe 
im Gesetz nicht vorgesehen ist oder die er nicht verhängen darf, oder 

3.  ein Dienstvergehen mit unerlaubten Maßnahmen ahndet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren bestraft. 
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§ 40  

Unterlassene Mitwirkung bei Strafverfahren 
 
Wer es seiner Pflicht als Vorgesetzter zuwider unterläßt, 

1.  den Verdacht zu melden oder zu untersuchen, daß ein Untergebener eine rechtswidrige Tat 
begangen hat, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht, oder 

2.  eine solche Sache an die Strafverfolgungsbehörde abzugeben, 
um den Untergebenen der im Gesetz vorgesehenen Strafe oder Maßnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8 
des Strafgesetzbuches) zu entziehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. 

 
 
 

§ 41  

Mangelhafte Dienstaufsicht 
 

(1) Wer es unterläßt, Untergebene pflichtgemäß zu beaufsichtigen oder beaufsichtigen zu 
lassen, und dadurch wenigstens fahrlässig eine schwerwiegende Folge (§ 2 Nr. 3) verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Wer die Aufsichtspflicht leichtfertig verletzt und dadurch wenigstens fahrlässig eine 

schwerwiegende Folge verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten bestraft. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn die Tat in anderen Vorschriften mit 

schwererer Strafe bedroht ist. 
 
 

 
 

Vierter Abschnitt  
Straftaten gegen andere militärische Pflichten 

 
§ 42  

Unwahre dienstliche Meldung 
 
(1) Wer 

1.  in einer dienstlichen Meldung oder Erklärung unwahre Angaben über Tatsachen von 
dienstlicher Bedeutung macht, 

2.  eine solche Meldung weitergibt, ohne sie pflichtgemäß zu berichtigen, oder  
3.  eine dienstliche Meldung unrichtig übermittelt 
und dadurch wenigstens fahrlässig eine schwerwiegende Folge (§ 2 Nr. 3) verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Wer im Falle des Absatzes 1 leichtfertig handelt und die schwerwiegende Folge 

wenigstens fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. 
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§ 43  

Unterlassene Meldung 
 

(1) Wer von dem Vorhaben oder der Ausführung einer Meuterei (§ 27) oder einer Sabotage 
(§ 109e Abs. 1 des Strafgesetzbuches) zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch 
abgewendet werden kann, glaubhaft erfährt und es unterläßt, unverzüglich Meldung zu machen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. 

 
(2) § 139 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend. 
 
 

 
§ 44  

Wachverfehlung 
 

(1) Wer im Wachdienst 
1. als Wachvorgesetzter es unterläßt, die Wache pflichtgemäß zu beaufsichtigen, 
2. pflichtwidrig seinen Postenbereich oder Streifenweg verläßt oder 
3. sich außerstande setzt, seinen Dienst zu versehen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. 

 
(2) Ebenso wird bestraft, wer im Wachdienst in anderen als den in Absatz 1 bezeichneten 

Fällen Befehle nicht befolgt, die für den Wachdienst gelten, und dadurch wenigstens fahrlässig 
eine schwerwiegende Folge (§ 2 Nr. 3) verursacht. 

 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren. § 19 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(5) Wer in den Fällen der Absätze 1 oder 2 fahrlässig handelt und dadurch wenigstens 

fahrlässig eine schwerwiegende Folge verursacht (§ 2 Nr. 3), wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren bestraft. 

 
(6) Wird ein Befehl nicht befolgt (Absatz 2), so gelten § 22 sowie die Vorschriften über den 

Versuch der Beteiligung nach § 30 Abs. 1 des Strafgesetzbuches entsprechend. 
 
 
 

§ 45  

Pflichtverletzung bei Sonderaufträgen 
 

Nach § 44 Abs. 1, 3 bis 6 wird auch bestraft, wer als Führer eines Kommandos oder einer 
Abteilung, der einen Sonderauftrag selbständig auszuführen hat und auf seine erhöhte 
Verantwortung hingewiesen worden ist, 
1. sich außerstande setzt, den Auftrag pflichtgemäß zu erfüllen, 

www.deutsches-wehrrecht.de 
 



2. seinen Posten verläßt oder 
3. Befehle nicht befolgt, die für die Ausführung des Auftrags gelten, 
und dadurch wenigstens fahrlässig eine schwerwiegende Folge (§ 2 Nr. 3) verursacht. 

 
 
 

§ 46  

Rechtswidriger Waffengebrauch 
 
Wer von der Waffe einen rechtswidrigen Gebrauch macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 

einem Jahr bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht 
ist. 

 
 

 
§ 47 

(weggefallen) 
 
 
 

§ 48  

Verletzung anderer Dienstpflichten 
 
(1) Für die Anwendung der Vorschriften des Strafgesetzbuches über 
Gefangenenbefreiung (§ 120 Abs. 2), 
Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes (§ 201 Abs. 3), 
Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203 Abs. 2, 4, 5, §§ 204, 205), 
Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses (§ 206 Abs. 4), 
Vorteilsannahme und Bestechlichkeit (§§ 331, 332, 335 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, Abs. 2, 
§ 336), 
Körperverletzung im Amt (§ 340), 
Aussageerpressung (§ 343), 
Vollstreckung gegen Unschuldige (§ 345), 
Falschbeurkundung im Amt (§ 348) und 
Verletzung des Dienstgeheimnisses (§ 353b Abs. 1) 

stehen Offiziere und Unteroffiziere den Amtsträgern und ihr Wehrdienst dem Amt gleich. 
 
(2) Für die Anwendung der Vorschriften des Strafgesetzbuches über Gefangenenbefreiung 

(§ 120 Abs. 2), Bestechlichkeit (§§ 332, 335 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, Abs. 2, § 336), 
Falschbeurkundung im Amt (§ 348) und Verletzung des Dienstgeheimnisses (§ 353b Abs. 1) 
stehen auch Mannschaften den Amtsträgern und ihr Wehrdienst dem Amt gleich. 
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Anhang:  
Sammlung der Vorschriften des Strafgesetzbuches, auf die das Wehrstrafgesetz verweist.  
 
 
 

§ 11 

Personen- und Sachbegriffe 
 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist 
… 
8. Maßnahme: jede Maßregel der Besserung und Sicherung, der Verfall, die Einziehung und die 

Unbrauchbarmachung; 
… 
 
 

 
§ 30 

Versuch der Beteiligung 
 

(1) Wer einen anderen zu bestimmen versucht, ein Verbrechen zu begehen oder zu ihm 
anzustiften, wird nach den Vorschriften über den Versuch des Verbrechens bestraft. Jedoch ist 
die Strafe nach § 49 Abs. 1 zu mildern. § 23 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 
… 

 
 

 
§ 47  

Kurze Freiheitsstrafe nur in Ausnahmefällen 
 

(1) Eine Freiheitsstrafe unter sechs Monaten verhängt das Gericht nur, wenn besondere 
Umstände, die in der Tat oder der Persönlichkeit des Täters liegen, die Verhängung einer 
Freiheitsstrafe zur Einwirkung auf den Täter oder zur Verteidigung der Rechtsordnung 
unerläßlich machen. 

 
(2) Droht das Gesetz keine Geldstrafe an und kommt eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten 

oder darüber nicht in Betracht, so verhängt das Gericht eine Geldstrafe, wenn nicht die 
Verhängung einer Freiheitsstrafe nach Absatz 1 unerläßlich ist. Droht das Gesetz ein erhöhtes 
Mindestmaß der Freiheitsstrafe an, so bestimmt sich das Mindestmaß der Geldstrafe in den 
Fällen des Satzes 1 nach dem Mindestmaß der angedrohten Freiheitsstrafe; dabei entsprechen 
dreißig Tagessätze einem Monat Freiheitsstrafe. 
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§ 49  

Besondere gesetzliche Milderungsgründe 
 

(1) Ist eine Milderung nach dieser Vorschrift vorgeschrieben oder zugelassen, so gilt für die 
Milderung folgendes: 
1.  An die Stelle von lebenslanger Freiheitsstrafe tritt Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. 
2.  Bei zeitiger Freiheitsstrafe darf höchstens auf drei Viertel des angedrohten Höchstmaßes 

erkannt werden. Bei Geldstrafe gilt dasselbe für die Höchstzahl der Tagessätze. 
3.  Das erhöhte Mindestmaß einer Freiheitsstrafe ermäßigt sich  

im Falle eines Mindestmaßes von zehn oder fünf Jahren auf zwei Jahre, 
im Falle eines Mindestmaßes von drei oder zwei Jahren auf sechs Monate, 
im Falle eines Mindestmaßes von einem Jahr auf drei Monate, 
im übrigen auf das gesetzliche Mindestmaß. 

 
… 

 
 
 

§ 56  

Strafaussetzung 
 
(1) Bei der Verurteilung zu Freiheitsstrafe von nicht mehr als einem Jahr setzt das Gericht die 

Vollstreckung der Strafe zur Bewährung aus, wenn zu erwarten ist, daß der Verurteilte sich 
schon die Verurteilung zur Warnung dienen lassen und künftig auch ohne die Einwirkung des 
Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen wird. Dabei sind namentlich die Persönlichkeit des 
Verurteilten, sein Vorleben, die Umstände seiner Tat, sein Verhalten nach der Tat, seine 
Lebensverhältnisse und die Wirkungen zu berücksichtigen, die von der Aussetzung für ihn zu 
erwarten sind. 

 
… 
 
(4) Die Strafaussetzung kann nicht auf einen Teil der Strafe beschränkt werden. Sie wird 

durch eine Anrechnung von Untersuchungshaft oder einer anderen Freiheitsentziehung nicht 
ausgeschlossen. 

 
 

 
§ 56a  

Bewährungszeit 
 

(1) Das Gericht bestimmt die Dauer der Bewährungszeit. Sie darf fünf Jahre nicht 
überschreiten und zwei Jahre nicht unterschreiten. 

 
(2) Die Bewährungszeit beginnt mit der Rechtskraft der Entscheidung über die 

Strafaussetzung. Sie kann nachträglich bis auf das Mindestmaß verkürzt oder vor ihrem Ablauf 
bis auf das Höchstmaß verlängert werden. 
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§ 56b  

Auflagen 
 

(1) Das Gericht kann dem Verurteilten Auflagen erteilen, die der Genugtuung für das 
begangene Unrecht dienen. Dabei dürfen an den Verurteilten keine unzumutbaren 
Anforderungen gestellt werden. 

 
(2) Das Gericht kann dem Verurteilten auferlegen, 

1.  nach Kräften den durch die Tat verursachten Schaden wiedergutzumachen, 
2.  einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung zu zahlen, wenn dies im 

Hinblick auf die Tat und die Persönlichkeit des Täters angebracht ist, 
3.  sonst gemeinnützige Leistungen zu erbringen oder 
4.  einen Geldbetrag zugunsten der Staatskasse zu zahlen. 
Eine Auflage nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 soll das Gericht nur erteilen, soweit die Erfüllung der 
Auflage einer Wiedergutmachung des Schadens nicht entgegensteht. 

 
(3) Erbietet sich der Verurteilte zu angemessenen Leistungen, die der Genugtuung für das 

begangene Unrecht dienen, so sieht das Gericht in der Regel von Auflagen vorläufig ab, wenn 
die Erfüllung des Anerbietens zu erwarten ist. 

 
 

 
§ 56c  

Weisungen 
 

(1) Das Gericht erteilt dem Verurteilten für die Dauer der Bewährungszeit Weisungen, wenn 
er dieser Hilfe bedarf, um keine Straftaten mehr zu begehen. Dabei dürfen an die 
Lebensführung des Verurteilten keine unzumutbaren Anforderungen gestellt werden. 

 
(2) Das Gericht kann den Verurteilten namentlich anweisen, 

1.  Anordnungen zu befolgen, die sich auf Aufenthalt, Ausbildung, Arbeit oder Freizeit oder auf 
die Ordnung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse beziehen, 

2.  sich zu bestimmten Zeiten bei Gericht oder einer anderen Stelle zu melden, 
3.  mit bestimmten Personen oder mit Personen einer bestimmten Gruppe, die ihm Gelegenheit 

oder Anreiz zu weiteren Straftaten bieten können, nicht zu verkehren, sie nicht zu 
beschäftigen, auszubilden oder zu beherbergen, 

4.  bestimmte Gegenstände, die ihm Gelegenheit oder Anreiz zu weiteren Straftaten bieten 
können, nicht zu besitzen, bei sich zu führen oder verwahren zu lassen oder 

5.  Unterhaltspflichten nachzukommen. 
 
(3) Die Weisung, 

1.  sich einer Heilbehandlung, die mit einem körperlichen Eingriff verbunden ist, oder einer 
Entziehungskur zu unterziehen oder 

2.  in einem geeigneten Heim oder einer geeigneten Anstalt Aufenthalt zu nehmen, 
darf nur mit Einwilligung des Verurteilten erteilt werden. 

 

www.deutsches-wehrrecht.de 
 



(4) Macht der Verurteilte entsprechende Zusagen für seine künftige Lebensführung, so sieht 
das Gericht in der Regel von Weisungen vorläufig ab, wenn die Einhaltung der Zusagen zu 
erwarten ist. 
 
 

 
§ 56d  

Bewährungshilfe 
 

(1) Das Gericht unterstellt den Verurteilten für die Dauer oder einen Teil der Bewährungszeit 
der Aufsicht und Leitung eines Bewährungshelfers, wenn dies angezeigt ist, um ihn von 
Straftaten abzuhalten. 

 
(2) Eine Weisung nach Absatz 1 erteilt das Gericht in der Regel, wenn es eine Freiheitsstrafe 

von mehr als neun Monaten aussetzt und der Verurteilte noch nicht siebenundzwanzig Jahre alt 
ist. 

 
(3) Der Bewährungshelfer steht dem Verurteilten helfend und betreuend zur Seite. Er 

überwacht im Einvernehmen mit dem Gericht die Erfüllung der Auflagen und Weisungen sowie 
der Anerbieten und Zusagen. Er berichtet über die Lebensführung des Verurteilten in 
Zeitabständen, die das Gericht bestimmt. Gröbliche oder beharrliche Verstöße gegen Auflagen, 
Weisungen, Anerbieten oder Zusagen teilt er dem Gericht mit. 

 
(4) Der Bewährungshelfer wird vom Gericht bestellt. Es kann ihm für seine Tätigkeit nach 

Absatz 3 Anweisungen erteilen. 
 
(5) Die Tätigkeit des Bewährungshelfers wird haupt- oder ehrenamtlich ausgeübt. 
 
 
 

§ 56e  

Nachträgliche Entscheidungen 
 

Das Gericht kann Entscheidungen nach den §§ 56b bis 56d auch nachträglich treffen, ändern 
oder aufheben. 
 
 
 

§ 56f  

Widerruf der Strafaussetzung 
 

(1) Das Gericht widerruft die Strafaussetzung, wenn der Verurteilte 
1.  in der Bewährungszeit eine Straftat begeht und dadurch zeigt, daß die Erwartung, die der 

Strafaussetzung zugrunde lag, sich nicht erfüllt hat, 
2.  gegen Weisungen gröblich oder beharrlich verstößt oder sich der Aufsicht und Leitung des 

Bewährungshelfers beharrlich entzieht und dadurch Anlaß zu der Besorgnis gibt, daß er 
erneut Straftaten begehen wird, oder 

3.  gegen Auflagen gröblich oder beharrlich verstößt. 
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Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend, wenn die Tat in der Zeit zwischen der Entscheidung über die 
Strafaussetzung und deren Rechtskraft begangen worden ist. 
 

(2) Das Gericht sieht jedoch von dem Widerruf ab, wenn es ausreicht, 
1. weitere Auflagen oder Weisungen zu erteilen, namentlich den Verurteilten einem 

Bewährungshelfer zu unterstellen, oder 
2. die Bewährungs- oder Unterstellungszeit zu verlängern. 
In den Fällen der Nummer 2 darf die Bewährungszeit nicht um mehr als die Hälfte der zunächst 
bestimmten Bewährungszeit verlängert werden. 
 

(3) Leistungen, die der Verurteilte zur Erfüllung von Auflagen, Anerbieten, Weisungen oder 
Zusagen erbracht hat, werden nicht erstattet. Das Gericht kann jedoch, wenn es die 
Strafaussetzung widerruft, Leistungen, die der Verurteilte zur Erfüllung von Auflagen nach § 56b 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 4 oder entsprechenden Anerbieten nach § 56b Abs. 3 erbracht hat, auf 
die Strafe anrechnen. 

 
 
 

§ 56g  

Straferlaß 
 
(1) Widerruft das Gericht die Strafaussetzung nicht, so erläßt es die Strafe nach Ablauf der 
Bewährungszeit. § 56f Abs. 3 Satz 1 ist anzuwenden. 
 
(2) Das Gericht kann den Straferlaß widerrufen, wenn der Verurteilte im räumlichen 
Geltungsbereich dieses Gesetzes wegen einer in der Bewährungszeit begangenen 
vorsätzlichen Straftat zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt wird. Der 
Widerruf ist nur innerhalb von einem Jahr nach Ablauf der Bewährungszeit und von sechs 
Monaten nach Rechtskraft der Verurteilung zulässig. § 56f Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 gilt 
entsprechend. 
 
 

 
§ 57  

Aussetzung des Strafrestes bei zeitiger Freiheitsstrafe 
 
(1) Das Gericht setzt die Vollstreckung des Restes einer zeitigen Freiheitsstrafe zur 

Bewährung aus, wenn 
1.  zwei Drittel der verhängten Strafe, mindestens jedoch zwei Monate, verbüßt sind, 
2.  dies unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden 

kann, und 
3.  der Verurteilte einwilligt. 
Bei der Entscheidung sind namentlich die Persönlichkeit des Verurteilten, sein Vorleben, die 
Umstände seiner Tat, das Gewicht des bei einem Rückfall bedrohten Rechtsguts, das Verhalten 
des Verurteilten im Vollzug, seine Lebensverhältnisse und die Wirkungen zu berücksichtigen, 
die von der Aussetzung für ihn zu erwarten sind. 

 
… 
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(4) Soweit eine Freiheitsstrafe durch Anrechnung erledigt ist, gilt sie als verbüßte Strafe im 
Sinne der Absätze 1 bis 3. 

 
… 

 
 
 

§ 58  

Gesamtstrafe und Strafaussetzung 
 

(1) Hat jemand mehrere Straftaten begangen, so ist für die Strafaussetzung nach § 56 die 
Höhe der Gesamtstrafe maßgebend. 

 
(2) Ist in den Fällen des § 55 Abs. 1 die Vollstreckung der in der früheren Entscheidung 

verhängten Freiheitsstrafe ganz oder für den Strafrest zur Bewährung ausgesetzt und wird auch 
die Gesamtstrafe zur Bewährung ausgesetzt, so verkürzt sich das Mindestmaß der neuen 
Bewährungszeit um die bereits abgelaufene Bewährungszeit, jedoch nicht auf weniger als ein 
Jahr. Wird die Gesamtstrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt, so gilt § 56f Abs. 3 entsprechend. 
 
 
 

§ 109e  

Sabotagehandlungen an Verteidigungsmitteln 
 

(1) Wer ein Wehrmittel oder eine Einrichtung oder Anlage, die ganz oder vorwiegend der 
Landesverteidigung oder dem Schutz der Zivilbevölkerung gegen Kriegsgefahren dient, 
unbefugt zerstört, beschädigt, verändert, unbrauchbar macht oder beseitigt und dadurch die 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, die Schlagkraft der Truppe oder Menschenleben 
gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
 
… 

 
 
 

§ 120  

Gefangenenbefreiung 
 

(1) Wer einen Gefangenen befreit, ihn zum Entweichen verleitet oder dabei fördert, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(2) Ist der Täter als Amtsträger oder als für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter 

gehalten, das Entweichen des Gefangenen zu verhindern, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder Geldstrafe. 
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§ 139  

Straflosigkeit der Nichtanzeige geplanter Straftaten 
 

(1) Ist in den Fällen des § 138 die Tat nicht versucht worden, so kann von Strafe abgesehen 
werden. 

 
(2) Ein Geistlicher ist nicht verpflichtet anzuzeigen, was ihm in seiner Eigenschaft als 

Seelsorger anvertraut worden ist. 
 
(3) Wer eine Anzeige unterläßt, die er gegen einen Angehörigen erstatten müßte, ist straffrei, 

wenn er sich ernsthaft bemüht hat, ihn von der Tat abzuhalten oder den Erfolg abzuwenden, es 
sei denn, daß es sich um 
1.  einen Mord oder Totschlag (§§ 211 oder 212), 
2.  einen Völkermord in den Fällen des § 6 Abs. 1 Nr. 1 des Völkerstrafgesetzbuches oder ein 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den Fällen des § 7 Abs. 1 Nr. 1 des 
Völkerstrafgesetzbuches oder ein Kriegsverbrechen in den Fällen des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des 
Völkerstrafgesetzbuches oder 

3.  einen erpresserischen Menschenraub (§ 239a Abs. 1), eine Geiselnahme (§ 239b Abs. 1) 
oder einen Angriff auf den Luft- und Seeverkehr (§ 316c Abs. 1) durch eine terroristische 
Vereinigung (§ 129a, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1)  

handelt. Unter denselben Voraussetzungen ist ein Rechtsanwalt, Verteidiger oder Arzt nicht 
verpflichtet anzuzeigen, was ihm in dieser Eigenschaft anvertraut worden ist. 

 
(4) Straffrei ist, wer die Ausführung oder den Erfolg der Tat anders als durch Anzeige 

abwendet. Unterbleibt die Ausführung oder der Erfolg der Tat ohne Zutun des zur Anzeige 
Verpflichteten, so genügt zu seiner Straflosigkeit sein ernsthaftes Bemühen, den Erfolg 
abzuwenden. 

 
 
 

§ 201  

Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 
 

… 
 
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger 

oder als für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes 
verletzt (Absätze 1 und 2). 

 
… 

 
 
 

§ 203  

Verletzung von Privatgeheimnissen 
 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 
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… 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum 

persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 
1.  Amtsträger,  
2.  für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
3.  Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 
4.  Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 

Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied 
des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates, 

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 
Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 

6.  Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung 
wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet 
worden ist,  

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 
stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die 
für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht 
anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht 
untersagt. 

 
… 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach 

dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 
 
(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 

bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder Geldstrafe. 
 
 
 

§ 204  

Verwertung fremder Geheimnisse 
 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, 
zu dessen Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu  
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(2) § 203 Abs. 4 gilt entsprechend. 
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§ 205  

Strafantrag 
 
(1) In den Fällen des § 201 Abs. 1 und 2 und der §§ 202 bis 204 wird die Tat nur auf Antrag 

verfolgt. 
 
(2) Stirbt der Verletzte, so geht das Antragsrecht nach § 77 Abs. 2 auf die Angehörigen über; 

dies gilt nicht in den Fällen des § 202a. Gehört das Geheimnis nicht zum persönlichen 
Lebensbereich des Verletzten, so geht das Antragsrecht bei Straftaten nach den §§ 203 und 204 
auf die Erben über. Offenbart oder verwertet der Täter in den Fällen der §§ 203 und 204 das 
Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen, so gelten die Sätze 1 und 2 sinngemäß. 
 
 
 

§ 206  

Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses 
 

… 
 
(4) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die ihm als 

außerhalb des Post- oder Telekommunikationsbereichs tätigem Amtsträger auf Grund eines 
befugten oder unbefugten Eingriffs in das Post- oder Fernmeldegeheimnis bekanntgeworden 
sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
 
 

§ 226  

Schwere Körperverletzung 
 
(1) Hat die Körperverletzung zur Folge, daß die verletzte Person 

1.  das Sehvermögen auf einem Auge oder beiden Augen, das Gehör, das Sprechvermögen 
oder die Fortpflanzungsfähigkeit verliert, 

2.  ein wichtiges Glied des Körpers verliert oder dauernd nicht mehr gebrauchen kann oder 
3.  in erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in Siechtum, Lähmung oder geistige 

Krankheit oder Behinderung verfällt, 
so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. 

 
(2) Verursacht der Täter eine der in Absatz 1 bezeichneten Folgen absichtlich oder 

wissentlich, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. 
 
(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 

zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 
zu zehn Jahren zu erkennen. 
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§ 331  

Vorteilsannahme 
 

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die 
Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen läßt oder 
annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als 

Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, daß er eine richterliche 
Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 

 
(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten 

Vorteil sich versprechen läßt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer 
Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr 
Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt. 

 
 
 

§ 332  

Bestechlichkeit 
 
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen 

Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder 
annimmt, daß er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch 
seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar. 

 
(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als 

Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, daß er eine richterliche 
Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine richterlichen Pflichten 
verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren 
bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren. 

 
(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, sich 

versprechen läßt oder annimmt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er 
sich dem anderen gegenüber bereit gezeigt hat, 
1.  bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder, 
2.  soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des Ermessens durch den 

Vorteil beeinflussen zu lassen. 
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§ 335  

Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung 
 

(1) In besonders schweren Fällen wird 
1. eine Tat nach 

a) § 332 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 3,  
… 
mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren und 
… 
 
(2) Ein besonders schwerer Fall im Sinne des Absatzes 1 liegt in der Regel vor, wenn 

1.  die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht, 
2.  der Täter fortgesetzt Vorteile annimmt, die er als Gegenleistung dafür gefordert hat, daß er 

eine Diensthandlung künftig vornehme, oder 
3.  der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten 

Begehung solcher Taten verbunden hat. 
 
 
 

§ 336  

Unterlassen der Diensthandlung 
 

Der Vornahme einer Diensthandlung oder einer richterlichen Handlung im Sinne der §§ 331 
bis 335 steht das Unterlassen der Handlung gleich. 

 
 

 
§ 340  

Körperverletzung im Amt 
 

(1) Ein Amtsträger, der während der Ausübung seines Dienstes oder in Beziehung auf seinen 
Dienst eine Körperverletzung begeht oder begehen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder Geldstrafe. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Die §§ 224 bis 229 gelten für Straftaten nach Absatz 1 Satz 1 entsprechend. 
 
 

 
§ 343  

Aussageerpressung 
 
(1) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an 

1. einem Strafverfahren, einem Verfahren zur Anordnung einer behördlichen Verwahrung, 
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2. einem Bußgeldverfahren oder 
3. einem Disziplinarverfahren oder einem ehrengerichtlichen oder berufsgerichtlichen Verfahren 
berufen ist, einen anderen körperlich mißhandelt, gegen ihn sonst Gewalt anwendet, ihm Gewalt 
androht oder ihn seelisch quält, um ihn zu nötigen, in dem Verfahren etwas auszusagen oder zu 
erklären oder dies zu unterlassen, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren 
bestraft. 

 
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren. 
 
 

§ 345  

Vollstreckung gegen Unschuldige 
 
(1) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung bei der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe, einer 

freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung oder einer behördlichen 
Verwahrung berufen ist, eine solche Strafe, Maßregel oder Verwahrung vollstreckt, obwohl sie 
nach dem Gesetz nicht vollstreckt werden darf, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren 
bestraft. 

 
(2) Handelt der Täter leichtfertig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 

Geldstrafe. 
 
(3) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, als Amtsträger, der zur Mitwirkung bei 

der Vollstreckung einer Strafe oder einer Maßnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) berufen ist, eine Strafe 
oder Maßnahme vollstreckt, obwohl sie nach dem Gesetz nicht vollstreckt werden darf, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Ebenso wird bestraft, wer als 
Amtsträger, der zur Mitwirkung bei der Vollstreckung 
1.  eines Jugendarrestes, 
2.  einer Geldbuße oder Nebenfolge nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht, 
3.  eines Ordnungsgeldes oder einer Ordnungshaft oder 
4. einer Disziplinarmaßnahme oder einer ehrengerichtlichen oder berufsgerichtlichen 

Maßnahme 
berufen ist, eine solche Rechtsfolge vollstreckt, obwohl sie nach dem Gesetz nicht vollstreckt 
werden darf. Der Versuch ist strafbar. 

 
 
 

§ 348  

Falschbeurkundung im Amt 
 
(1) Ein Amtsträger, der, zur Aufnahme öffentlicher Urkunden befugt, innerhalb seiner 

Zuständigkeit eine rechtlich erhebliche Tatsache falsch beurkundet oder in öffentliche Register, 
Bücher oder Dateien falsch einträgt oder eingibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
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§ 353b  

Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht 
 
(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als 

1. Amtsträger, 
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder 
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige 
öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Hat der Täter durch die Tat fahrlässig wichtige öffentliche Interessen gefährdet, so wird 
er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
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